
ZUM NEUEN ERSTEN BANDE DER NfTISCHEN
INSCHRIF1'EN

In dieser Neubearbeitung durch Biller von Gaertringen
nnd seine direkten nnd indirekten Mitarbeiter, zu denen wohl
in erster Linie J. Kirchner und A. Wilhelm gehören, sind
trotz des grossen Fortschritts über die Erstausgabe und ihre
Supplemente hinaus doch noch viele Stellen entweder gar
nicht oder nur unsicher ergänzt worden. Es wird daher auch
jetzt noch nicht an Versuchen fehlen, die Arheiten des Heraus­
gebers durch eigene Lesungen oder Ergänzungen weiterzu­
führen 1). Wenn ich dies im folgenden auch zu tun versuche,
veranlasst durch Gedanken od.er Zweifel, welche mir während
des Drnckes oder nach Erscheinen des Werkes gekommen
sind, so will ich dabei doch nicht unerwähnt lassen, dass ich
meine Vorschläge auch häufig nur als solche betrachtet wissen
will und nicht immer als sicher bezeichnen kann. Ich begnüge
mich daher wie das Corpus mit der Aufzeichnung und kurzer
Begründung der Lesungen oder Ergänzungen, ohne weiter­
gehende Schlüsse daraus zu ziehen.

Der erste Satz in der alten Hekatompedoninschrift (4)
nennt Gegenstände, welche ep nölet (auf der Bnrg oder in der
Stadt) gebrauchtwerden, und solche, die in besonderen Häusern
(sv Tol~ 8axev]aapevot~ oder aeaep]aapbol~ ol-dpaat) befindlich
sind. Erstere soIJen die Schatzmeister als die Verwalter der
heiligen Gegenstände aufzeichnen oder anfzeichnen lassen.
Das hiermit offenbar in Verbindung stehende nae' lXaOt[Ol
(·otmv)] ist wohl übrig aus einem Satz mit dem Gedanken

1) Der Anfang ist schon gemacht. Vgl. bis 1926 ausser den von Tod,
Journ.. of Hell. Stud. 45 (1925), 106 ff. angeführten Arbeiten Crönert,
Deutsche Literaturztg. 42 (1925), 2000 ff. in der Besprechung der Aus­
gabe, meine Ansfllhrungen B. ph. W. 29/30 (1925), 861 ff., die hervor­
ragenden Arbeiten von A. B. West und Meritt, einzeln oder heiden
zusammen, besonders über die Tributquotenlisten, im Amer. Journ.. of
Arch. 29 (1925) ff. und an andern Stellen, Hondius, Nov. inscr. Ath.
(Leyden 1925), Davis, Amer. Journ. of Arch. 30 (1926), 177 ff. u.8..
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,wenn sie sie bei jedem gesehen oder geprüft haben', oder
,wenn sie bei jedem gesehen oder gepriift worden sind', ent­
sprechend dem Satz!G. 112 120,13 enelMv ..o o'i-x'YJIw a[votJxt9-ii
i~e"Ca'eJl! "ara Uh'or; euao"Ca ual8myeafPew "[[ov] aet{}p6~!. Ich
ergänze daher l]dp nae' 6uao"[[ OL eau'jaot, eoofPt9-et, lrao{}ih o. ä.
xa]ra "Csv nallv (durch die Stadt hin), yea[fPaa]at9-m "Cor; rap{ur;.
Da Subjekt zu öaotr; xewv"Cat doch wohl die unter nae' luao"[qJ
zu verstehenden Personen sind und 8ft no,l,et gewiss mit xewnat,
wie ua"Ca r'f}v no,l,lv mit dem zu ergänzenden Verbum zu ver­
binden ist, halte ich die Ergänzung ..avor lp n6lu nicht filr
richtig und ayyeia oder Xalula daher für zu kurz, verzichte
aber auf eine eigene Ergänzung.

Von den beiden nächsten auf die leeovf!yovvrer; bezüg­
lichen Sätzen enthält der erste offenbar durch p~ oder prl)6
ausg~drückte Verbote, wahrscheinlich das Opfern betreffend,
und mich dem Artikel in 'ro nve zu urteilen 1) das Verbot,
das Opferfeuer anzuziinden. Dagegen scheint mir der andere
Satz in seinem ersten Teil, wie das einmal sicher erhaltene
und an anderen Stellen mit Wahrscheinlichkeit ergänzte uat
vermuten lässt, eine Vorschrift oder erlaubte Sache enthalten
zu haben. Ich bezweifle daher, dass der Satz 1'Or; te[eoeJyu~'7:ar;

p[s] begonnen hat, und habe Bedenken gegen Ergänzungen wie
1'or; fe[eoeJyov'mr; p[s Oef.v] pe[raxav ru v]eu ual ... von Wil­
helm, GGA. 1908,839, dem sich G. Kqrte u. a. angeschlossen
haben, oder p[e ae7:a]fte[v im Corpus nach dem Vorschlag von
Wolters und andere Ergänzungen. Ich glaube eher, durch die
wohl richtig gedeuteten Worte peo' ovt9-01' lyß[ aA(Ä)I>~'] (?) ver­
anlasst, dass im vorangehenden von Opfer- oder Weidetieren
die Rede war. So folgen auch in der arkadischen Inschrift
!G. V 2,3, 9 die Worte ..ov uaneov 1'01' dnvöOoft[wv e~ayev?]

-rat heßöOpat 7:0 Aeaxavaolo ftC~,6t; 2) auf Bestimmungen über
die Weiderechte der Priester und Opfernden und im

1) Wenn der Artikel fehlte, würde es sich um Anzündung jed­
wegHchen Feuers handeln; vgl. die im Corpus zitierte Stelle TG. XII
7, 1 nv(! !t1'1oeva KalIlw iv xrjJ 'H(!a[lq)] , JG. V 2,8 Er,,' inJ o0fta nv(!
inoluE u. a.

2) Ich halte dies für einen eigenen Satz; denn das vorangehende
ist nach meiner Meinung mit Danielsson trotz der Gegengründe von
Ziehen, Leg.Gr. sacr. S. l!l5/6 xät navayo~(]t 7:0S htE(![oftVa,lt]ovaS
4(!XVEV 7:a iv xo(;s ivnoÄ.ais nav.lX, .a [0' älla 7:]OS oaftto(!yoS zu er­
gänzen und zu verbinden.
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Amphiktyonengesetz IG. IP 1126 die Worte § 4 ~u TaC; Ceeae;
yac; x6neov P1] ayE:w p1]oeplal! auf die· Worte § 3 Ta Cee'11ta
a:&eoa avmyovlxoV. Es ist daher m. E. .oe; CE[eOe]y0."Ta(;'
pe[la vs]pe[v •.. ') TU '11]130 uat Ta neo[c; 80 ,ueyaJ.]o ßopij
[xal vo]t'oß.E'JI V]EO TO I([Eueonio (?) xal av]a nav '1:0
heua.dpn[eo]ov zu ergänzen, worauf die Bestimmung folgt.•
dass der Dung der Weidetiere ähnlich wie im Amphiktyonen­
gesetz nioht hinausgeworfen werden soU. Wie der Gpgensatz zn
ava. nav TO hexaTopneoov und der WQrtlalÜ der Bestimmungen
an und für sich zeigt, war das Weiden um den Tempel herum
nicht an aUen Seiten erlaubt, sondern· nur an den näher
bestimmten innerhalb einer .bestimmten Linie (tvt'oC; Tu 1([e­
xQonlo?). Die durch die beiden Ausdrücke 0 vewe; und Ta
EuaTo,uneoov nahe gelegte Frage nach der BedeutuIJg dieser
beiden Ausdrücke soll hier aus leicht begreiflichen Gründen
nicht nochmals eröl'tert werden.

In dem alten Beschluss über die eleusinischen Mysterien
sollten die einzelnen Bestimmungen am Anfang von 6 A an­
scheinend noch von der Zustimmung der Städte, welche an
den Mysterien teilnehmen wollten, abhängig gemacht \-Verden.
Ich glaube nämlich Z. 5 und 11 zweimal dieselbe Formel ~]dv

To[iaJw a ••• 7:0'1' noAeov 7:a'Ö[7:ov TOVro (j]o"it zn erkennen 2).
Einzelt:lrgänzungen, die jedoch keinen Zusammenhang ergebenr

bieten sich vielleicht noch folgende dar: Z. 1 eV{}v,'saf}O Xt­
Maat] (jeux,uftoft(v) hl'X.aa7:ot;; 14 .dt;] pelt ßol[ophot; .. ]~
~x f}eiJv aexe[aDat ... ', e]av 08 [.8V a]v[o](jo[v, ...... l]av (je

p[e, h]suaaTo[v ... •]6(joa'Öo[ä]aD[at, M.v aim'H hav]Mvet..
ne]el o[e , .. T]tp[Oe]tac; nE[...., IMv] (j[t pJe, 7:&[7:]7:ev ...

Mit dem letzten Satz oder dem nächstfolgenden beginnt.
anscheinend ein neuer Abschnitt, der vielleicht in die zwe~

Teile 19 (22)-l31 (32) und 31 (32)-43 zerfällt. In beiden Teilen
kommt anscheinend &fdanoc; (-v) Z. 22 u. 32 und he,ulof:(t)av
Z. 24 u. 35 vor, und vielleicht ist auch Z. 23 wie Z. 33 EllE'":
f}iiv]a[t lfl]n[dlet zu ergänzen. Da somit beide Teile Anklänge
aneinander zu enthalten scheinen und im Schluss des zweiten

1) :neeL, Gaffe o. lt.? .
2) Vgl. Rh. Mus. 67 (1912), 516 ff. über ähnliche Wiederholungen

in Inschriften. Die· gleiche Ausdrucksweise findet sieh in Sätzen wie
(17;((0[; '" qnAll]v :noteiu(}at) I~e;;& ruti[, yvwp'17S, iew tiJp'lpa.8t(ot[; 6o"ft
Kow[fl :n:eOUdEsaa{}at iKelJvovs im Vertrag zwischen Amyntas II und
den Chalkidiem (Scala, Staatsvertr. d. Altert. 107 u. a.).
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Teils die Athener offenbar aufgefordert werden, mit diesen
Städten das gegenseitige Verhältnis zu brechen und denjenigen
die Teilnahme an den Mysterien zu verweigern, die kein Recht
geben· oder nehmen wollen, muss der Inhalt beider Teile in
Strafbestimmungen für strafbare Handlungen der Städte gegen
Athen oder Angehörige dieser Städte gegen Angehörige der
Stadt Athen bestanden haben. Diese waren anscheinend für
Gewaltsamkeiten gegen athenische Jungfrauen, die sich am
Feste beteiligten, beabsichtigt. Denn die sehr wahrschein­
lichen Ergänzungen Z. 25 ff. "al pe ~'sO'l;ie[a lL ...], M,' OB
['lIsors(Ja l]L, ps x[ee]aDo (?), 8d." Os l1[vlzsßoc; ,,]a't(~ ravrd. 7:avta,

Aav [08 pS, hi,,]aotov "ara Tiv lh)vu[pw oplfv' (ttvcv?)] legen
diese Deutung nahe, ebenso die Reste am Anfang des zweiten
Teiles, die am einfachsten zu eav apla[vt6v nva odel' Iloav]
eUet1eVaL t,u :n6[ÄeL '!:BIL :ng6t]sv tÄDaaav la1:gw[oaav, e Tev]
hVO'I:egov heptoea[v pavsgfw l] L ergänzt werden. Der Anfang
des ersten Teils enthielt Strafbestimmungen für Vergehen,
der Schluss des ersten Teils Massnahmen, die die Athener
beabsichtigten, wenn der Betreffende nicht zur Bestrafung
ausgeliefert wurde (Z. 31 Mv CJe IleJ €ydfit (nI:) '!:{]V opMvtu
p,[....]"ÖL hte(!ot). Der Anfang des zweiten Teils enthielt die
an den Anfang des ersten Teils anklingenden Vergehen, der
Schluss dieses Teils die oben erwähnten Massnahmen.

Auf der etwas besser erhaltenen Seite C handelt es sich
um Abgaben der Mysten an die Priester und die Schatz­
meister (?), ihre Einführung in die Weihen und um die Ver­
waltung dieser Abgaben. Einiges glaube ich jedoch anders
ergänzen zu müssen, als im Corpus geschehen ist.

Da dreimal der Ausdruck lapßav8w im Infinitiv steht
(Z. 93, 104 u. 132), ist die nächstliegende Ergänzung Z. 89
hls(![ea p.LG{}d" J.up,ßdvE'll h8]p,WßSAWV. Welcher Priester aber
gemeint sei, lässt sich nicht sagen, da in Eleusis jeder zu
der Bezeichnung leeevl: einen Zusatz hat (vgl. Foucart, Les
grands mysteres d'Eleusis [Memoires de l'Inst. nato de France
1904] und Les mysteres d'Eleusis an mehreren Stellen). Ob
der Hierophant als der höchste Priester, dessen Bezeichnung
sowieso einen Buchstaben zu viel enthält, mit Recht (Z. 92)
unter den Priestern an letzter Stelle eingesetzt worden ist,
scheint mir sehr zweifelhaft 1). Der Hauptgedanke des nächsten

') Foucl\rt führt in seinen beiden genannten Hauptscluiften über
die Mysterien die Priester öfters in der Reihenfolge lE(!Orpdvu/i;, c~-
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Satzes muss lJeaXp,ev "ap,ßavev naea 'to p,va'to heuaO'to ge­
wesen sein und das Ganze etwa a ... roiv {hwiv [15eaXp,B'/!
(}. .. l<; . .]lJoXtov ..... , .. .]bo oe 'tiiv 11[... ual .. •]lJtO"

oeaXlt[ilv .•..... l;; 'tu av]aMpara, [ta'/! oouet Elvm luu]ave,

l Ö ,/:Ot [liv oouiit nleio'/! rav]re" lafJß&v[ev naeu rii flV(}1;O
lt]eu&O'to gelautet haben mit dem Zusatz tuv [oe n<; .I~lt

fleflve]fJivov {HAEt o[leCQv ÖtOO"iU 1- fl]em:lp (sc. lJeaxpf}'v) , p,e
lvrat otÖt5vat fle5l]va nU" TU a<p' [iO'tta.; (r) fJ'VOflB]VO.

Der erste Satz über die Einführung in die Weihen ist,
wenn mau die von Crönert bestimmt gelesenen Buchstaben
zugrunde legt, vielJeicht Kl(!vua.; oe flv[iv TO'; "lo].; pvara.;
liiuaa'tov [xoet" Ta.; hJlßar; (,die Jünglingsalter', ,die Personen
im Jünglingsalter') ua'ta 'ta'Ö'ta zu ergänzen, 'wenn auch nicht
einzuseJlen ist, warum letztere besonders angeführt werden.
Da die Eumolpiden hier als Weihende nicht erwähnt werden,
wenn sie auch in die Weihen eingeführt haben, wenigstens
in späterer Zeit (vgI. Foucart, Les (grands) myst. d'Eleusis
27 (156) ff.; Töpffer, Att. Gen. 77 u. a.) liegt im folgenden
pulv lJ' tv ['l:oir; oop]aot Keevuov ual E'Öpo'J:ntlJiiv doch wohl
näher als llviv lJ' lv[at xavpn]aot K. u. E'Ö. Die Erweiterung
des ersten Satzes durch die zwei Begriffe ~vpnaOt und E'Ö­
ft0Antoaw ist nicht wahrscheinlich. Denn warum wären die
Eumolpiden in diesem Falle im ersten Satz nicht auch genannt
worden? Häuser von ihnen werden allerdings nirgends er­
wähnt, aber IG. 112 1672, 24/5 das der Keryken 1). Es
wird auch nirgends eine Stätte genannt, in der die Ein­
fübrungen in die Weihen stattfanden (vgL Andok. 1,132), die
Zeilen 125 ff. legen aber doch nahe, dass sie in Eleusis oder
im städtischen Eleusinion stattfanden und somit doch wohl
in den dort befindlichen Häusern der Reryken und Eumol­
piden. Dass die Eumolpiden gegen die sonstige Gewohnheit
hier hinter den IÜryken stehen 2), erklärt sich gewiss eben

doi>xoS, in! fJwPiiJ, le(!owfj(!vS oder die heiden letzten umgekehrt auf
(40 u. 42 [202]). Vgl. auch Töpffer, Att. Gen. S.86 und FOl1cart a. a. O.
S. 73, in einem Priesterkatalog. Pollux 1, 35 lesen wir lepopdvl'at,

QjtQoi>XOt, "'I1(lVK8S usw.
1) Auf ein Haus des Daduchos lässt IG. HI 1672,91 schliessen.
2) Das ist auch IG. II2 104, Aristoteles, Staat der Ath. 39 und

Aristeides 2, 417 der Fall, die gewöhnliche Reihenfolge ist aber dem
Range entsprechend Ev. K. K.; yg1. Th. 8, 53. Aeschines 3, 18. Arist.
St. d. ALh. 57 u. frg, 5 (Lex. Patm. 152). Diod. 1, 29. Plut. Alk.
22.23 u. a.
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daraus, dass die Keryken allein in die Weihen einführen
sollten.

Die Gelder, von deren Verwaltung Z. 115 ff. die Rede ist,
zerfallen in '1:0 (leeo~') aeYV(lW'P (Z. 115. 119) und ?J ana(lX?]
(Z. 122), wie auch :l. 90-92 ?Jf.uoßSlwv und dnagx~ geschieden
werden. Am Anfang ist aber wohl 'l:ti ö8 1ueeo de)Jvel[o '1:0
.ne(luJ]v to~a[t?t]srat ;At?spate statt T(lho]v taxa[u]s'/Iat zu er­
gänzen. Da ausserdem hier der erste Satz anscheinend eben­
falls durch einen zweiten, in diesem Falle durch die in Frage
kommenden Behörden noch näher und zwar mit fast den­
selben Worten, ausgeführt wird (vgl. Rhein. Mus. 67, 524),
ferner im zweiten Satz 'l:aflteveat?at kaum als Medium, in
derselben Bedeutung wie das Aktivum 't'afltevew, verstanden
werden darf, möchte ich beide Sätze so ergänzen: iiJ oe hte(jl)

deyv(ll[o '1:0 .ne(luJ]v taxa[t?l]sVat :At?f,'[a; 't'aflleveat?at (Zwecks­
infinitiv des Passivs) .... tp,.noAet. '1:0 08 ae[yvew'P '1:0]; 1useo­
.notO; 'tO'to [htS'Pat t]flnOASt 'l:afltsVsat?[at M.na'P, 1'81'] 0' [anae)'
X8'P ••• Die leeonowl werden auch sonst als Kassenbeamte
in Eleusis erwähnt (s. Index V s. v.). Dass Überschüsse de­
poniert und verwaltet werden, ist etwas ganz Gewöhnliches
(vgl. z. B. I 92,51 ]xaTaut?eVat ... 'ta 8"d[a't'OTs neeto11't'a naea
'to]i; 'tafllaat 'twv [rij(; :A t?]1]Vala; 'tov; EAA1]VO['tafl{a(;] ). FÜr
ein Drittel wird sich kaum ein Grund angeben lassen 1). Die
folgende, auf die Deponierung der dnaex~ bezügliche Bestim­
mung lässt sich leider nicht ergänzen. Ich glaube aber, dass
die Erwähnung der Waisen zur Bezeichnung des Depots
gedient hat.

Der m. E. hinter <0; oetpavo; beginnende Schlusssatz
begann gewiss mit den Worten lue[(jeu(; (je 't0(; #]1501'(1(;
hexaa't'o fls['Po;? ••.•.., 't]0(; flva'tUr; 'tor; 'E}.e[vaivt usw.

Was ist nun aber unter dem leeov aeyv(lwv und der
a.naex~ zu verstehen? Die von den Mysten an die PI'iester
zu zahlenden Beträge doch wohl kaum, da diese gewiss als
persönliches Honorar zu betrachten sind 2). Es werden also

I) Für 1fEIlU)V ist ausserdem günstig, dass speziell in Eleusis
nE(ltliivat statt des in Athen üblichen 7CElltrlrvEo{}f;H gebraucht wird.
Vgl. IG. IP 1672 bei den Prytanieenschlüssen und .anfängen. Auch
IG. 12 336,16 ist 1fElltOV statt ne(ltev denkbar.

2) Dagegen spricht der Zusatz Z. 133 lE(lov~öv {}EWV nicht un­
bedingt; denn erstens ist die Ergänzung nicht sicher, und zweitens
kann auch eine Nebeneinnahme zu der Haupteinnahme gemeint sein.
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die Gelder, welche Z. 97 ff. für Aufwendungen verlangt werden,
gemeint sein, obwohl sich den Resten der Zeilen kaum
eine Stelle für a!?,yvewlI oder anaeX1] findet.

Die Gelder wurden anf die Burg gebracht. Dies lässt'
darauf schliessen, dass sie mit den IG. 313, 314 u. a. auf­
gefÜhrten, auf der Burg, aber unter Verwaltung der
on:l:tm 'EÄevo'iJ·t befindlichen, cleyvewv und (bweX~ genannten
Beträgen 1) identisch, und dass die hier genannten avaA.c:Opafa
mit den dortigen 2) gleichartig sind.

Nicht damit einbegriffen können die in der Aparche­
inschrift (76) genannten Posten sein. Denn in dieser Inschrift
heisst es, dass von den eingegangenen FrÜchten den mit
Namen genannten Göttern geopfert werden soll, dass die
Reste der davon verbleibenden Früchte von den [eeonotol
verkauft und den beiden Göttinnen davon Weihgeschenke
gestiftet werden sollen. Von einer Verwendung eines even­
tuellen abermaligen Überschusses verlautet nichts. Entweder
soll keiner bleiben, oder er wird für so gering gehalten, dass
keine besondere Bestimmung erforderlich ist. Ferner sollen
jene an den Myaterien von jedem Mysten einzeln eingehoben
werden, diese soUen gar nicht in bar, sondern in Früchten
von den Demarchen dli!menweise eingehoben und abgeliefert
werden, von den Bundesgenossenstädten stadtweise, von Einzel­
personen einzeln, und zwar nach Inkrafttreten des Beschlusses
so bald wie möglich, in späteren Zeiten, wie es für tunlieh
gehalten wird, aber nicht an den Mysterien. An diesen soUen
der Hierophant und Daduchos nur die Aufforderung zur
Spendung ergeben Jassen 3). Wohl aber können die 311 aus
den Jahren 422/21-419/18 genannten Beträge, welche die
emo7:6:rat 'EÄevaLv6{hv :n:aea [eeo:n:otmv 'Elevo'i~'t als dQyVewv
uno ..oiJ ohov ffj~ &.:1'(W1Xfj~ fOtv ()eotv empfingen, dazu gehört

') z. B. 313,5-10 u. 57-59. 314,4-9 u. 63-66. 81h 14-16 u. a.
und besonders 313 Z. 144 h1:lT;e~a [i'n:eyiveTo in .&iv} p/lydJuw PV[I11:'I1­
(('wv). Foueart, Myst. d'Eleusis 276 und Les grands myst. d'E:leusis 96
lässt diesen Posten kaum mit Recht entstanden sein aus den Fellen
von Opfertieren und aUllserordentliehen Zahlungen der Eingeweihten
(vgl. Hondius, Nov. inser. Att. 96 fi.).

2) 818, 149 H.
3) So ist der Sfttz Z. 24/25 n/lihvir;w oe na~ d l/lqolpdv'l:'llS "at d

o~öoiixoS /-tVI11:"1(({OtS (l.71;dqX/l(Jf}at 1:0VS "El.l.'I'{vas toii "aqn:oii, wie schOll
andere bemerkt haben, zu verstehen; denn PVU1:"1(l{OtS iet mit'''BA/lV81:W,
nicht mit ii,n:aqX/luf}at zu verbinden.
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haben. Was für Beträge aber darunter zu verstehen sind,
ob wirklich aus dem Verkauf von dem Aparchegetreide
stammend, weiss ich nicht, weil, wie wir eben erwähnt haben,
von der Ablieferung eines eventuellen letzten Überschusses
in der Inschrift nicht gehandelt wird. Ich weiss daher auch
nicht, ob dieser Inschrift zur Datierung der Aparcheinschrift
mit A. Körte, Mitt. ath. lnst. 21 (1896), B20 ff. eine beson­
dere Bedeutung beigemessen werden darf, wenn auch von
den verschiedenen, aber wohl gleichbedeutenden Ausdrücken
a:rw.eX1j 'l:QV uaenov 7:0r" iJeorv in der Aparcheinschrift nebst
IG. 112 140 und rov ohov anaex1j 1:Oi11 {}eoiv in der anclern
(vgL Isokr. 4,31, IG. 112 1672, 262 ff. und Athenaeus 6, 27
[zweimal]) abgesehen werden kann.

Im übrigen ist es vielleicht nicht überflüssig, darauf
hinzuweisen, dass die Inschrift Ia 6 als Ganzes betrachtet an­
scheinend nicht nur altbekannte Vorschriften über die religiöse
oder hergebrachte Begehung der Mysterienfeier mit etwaigen
Neuerungen enthält, sondern mehr an die Städte und Einzel­
teilnehmer in Form von Bestimmungen gerichtete Verllaltungs­
massregeln und Festsetzungen über finanzielle Verpfiichtungen
für die Athener und noch mehr für die Stii.dte, welche an
der Feier teilnehmen wollen, und etwa sich daraus ergebende
Strafbestimmungen. Diese werden, von· Z. [) und 11 vielleicht
abgesehen, in denen anscheinend von eventueller Zustimmung
der Städte die Rede war, in ziemlich schroffer Form allein
von den Athenern gegeben. Die Teilnahme an der Feier gilt
also im allgemeinen als eine Vergünstigung oder ein Ent­
gegenkommen für die Städte, nicht etwa für die Athener.
Ihre Datierung nach Entstehung des ersten attisclten See­
,bundes, und zwar in die Zeit als die Athener schon mehr
die Rolle vou Herrschern als von Führern spielten, wird
daher nicht allzu weit von der Wahrheit abirren.

In dem Abkommen mit Segesta (19) ist Z. 7 mit Sicher­
heit(h)teea zu erkennen. Dies führt auf die auch durch die
Lücken und Buchstabenzahl nahegelegte Formel :rrQ67:]o[t<;
,u8]'I:'[0: 7:0:] leeO:. Darauf war von einer Eidesleistung die
Rede. Denn der bald darauf folgende Satz. ergänzt sich, wie
der Herausgeber nach meinem Vorschlag schon geschrieben
hat, leicht zu h6n]o<; (j' llv o,u6[aoaw Mnuvw;, hOt orear]eyot
ba,ue).e{}iv[7:0v. Gemeint sind mit. den /inavw;, wie in dem
Beschluss für Chalkis (39) und für eine unbekannte Stadt (17)~
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die Athenet· 1). Dass eine Ifommission, etwa eine Gesandt­
schaft aus Segesta, die Vereidigung vornehmen und die Namen
der Schwörenden aufschreiben sollte, war aber an dieser Stelle
anscheinend überhaupt nicht, oder wenigstens nicht mit den
in 39 und 17 gebrauchten Worten ausgedrückt. Auch war
der Wortlaut des Eides offenbar nicht angeführt. Hierin
glich der Vertrag anscheinend dem mit den Phokern (26),
wo auch nur ausgeführt war, dass der Schwur bei Apollo,
Leto und Artemis sein sollte, ohne wörtliche Anführung 2).
Es handelte sich hier jedoch wohl um· den Zugang zu Rat
und Volk zum Zwecke der Vereidigung, nicht zur Erlangung
von Vergünstigungen. Der Eid kann hier wie in dem Be­
schluss für Chalkis auch vom Rat und den Richtern geleistet
worden sein, so dass Z. 6 0ft0aut :A:f)evalofl .Sv IJoASv l'm]i
.0[,] o[tuuO'1:ai:; zu ergänzen wäre. Da sich der übernächste
Satz ebenfalls noch auf den Eid bezieht, liegt es nahe, auch
den diesem vorausgehenden Nebensatz mit 8aopn8(! ebenfalls
darauf zu beziehen, etwa in der Form hOaoft[m(! •• •]ov hOf!­
u]o[v oftvv]VUt mit einem Verbum, z. B. e(l)&iJ'uaw. Es war
anscheinend von der Art des Eides die Rede. Der Zusatz zu
hot aTf!uT]sYOt tntftsAeiJ'ev[7:OV wird etwa nae]ayy[elansl;; av­
tOtaw h&:naow ItS1:a 1:]0'11 hoeuo7:0V gelautet haben. Da damit
der Gedanke abgesohlossen soheint, glaube ich, dass das nächste
Mn[ol;; zum folgenden überleitete. loh ergänze daher hOn[o,"
0' Il.v lt] t:v [a.eÄSt yeyea,upivofl faTO ll), 7:0 If!as]ptop,a t068 l'ml
tov hOeuov usw.

Mit dieser Auffassung lässt sich das oben ergänzte
nedJ.ot, w:ra 7:a leea so vereinigen, dass nur von einem ein­
maligen Zutritt zu Rat und Richtern die Rede war, und zwar
zum Zwecke der Vereidigung der Athener durch die Gesandt-

I) Dass in 17 wie in 89 zn ergänzen ist ?iaimJ oA ip,neowl1w
.•. e]iil1~ n[e~8opiVot5 ?iW~ Oljp.lül. 7;Wt l1b'llvalro]v' o(lllwll'a[l. oA ·n(lel1IJeiav
;)'bouav 811 •.•J5 .uedf. 7;WV [O'lIlü7;WV 'Abflvalo5 lIal dnor,d,/,al] 7;05 drt0­
I1(WEa., scheint mir nicht vieler Worte zu bedürfen.

2) Ist nicht übrigens in dieser Inschrift Z. 13 ff. zu 7;0 rtAv
rp(]i[rptl1p.et 7;ooe hep.e(lov] 7;(I/.OV n(ivEe dvo(let5 dno<niÄetl. oder bessel'
dneverllW] 85 HVA[et5 tlpO'e]lpt[l1p,ivov .•• statt zu revopiVOt!i usw. zn
ergänzen? !Jj.z statt 01.5 steht ja nach der Angabe Wilhelms deutlich
auf dem Stein.

3) Vgl. P 32 in umgekehrter Satziolge 7;0 oA 1/J1;rptO'rta 7;ooe ava­
r(la1/JdElü ö r(lap.p.aEeV5 #jr; povÄfjr; ;v ur;IjÄn AI.{;lvtJ ••• (J n ro r; av fI.
rere ap. fEivov.



Zum nenen ersten Bande der attischen Inschriften 271

schaft der Segestaner. Hierfür spricht auch der allerdings
fast ganz zerstörte Schluss des Fragments. Nach dem erbal~

tenen 't'd (Je Aotndv, enstoa'll und n(Joaaysuj) handelt es sich
nämlich erst in diesem Zusatzvertragssatz um den jeweiligen
Zutritt zu Rat und Volk. Ich verbinde aber nicht lw ueeVXI;
3l(Joaayet'o, sondern ergänze lneuM:v . " evtpeitO\; evxoe-rat
lw x]egvXl;l), 3leOaay[s'lI aV1:01; .•• 1:oJI; n[evraVel; «ei nev~

I f 'ß " '\.!l~ 'f .!l'1:aveVOV1:UI; neOI; 1:8 'l:8V OA8V um 1:01' U(;fIOV 8UV 'l:t v8QV1:Ut
;n;eO't'OI; ttet'a 1:a kt8ea usw.

Wenn dies ungefähr richtig ist, sieht man, dass das aus
dem peloponnesischen Krieg gegen Syrakus bekannte Ver­
hältnis Athens zu Segesta schon lange vorher bestanden hat.
Interesse verdient auch noch das Verhältnis Athens und
Segestas zu den in der nächsten Inschrift (20) erwähnten
Halikyaiern. Hierüber lesen wir bei Ziegler, PWK. Real­
enzykl. 11 A unter Segesta S. 106: ,Es bleibt nur die Mög­
lichkeit, dass entweder Halikyai im Kampf gegen Segesta
mit Selinus verbündet war, ... oder dass der Konflikt zwischen
Halikyai und Selinus einen Teil des grossen Sikelerkrieges
gebildet hat, iu dem Halikyai auf sikelischer, das hellenisierte
Segesta auf griechischer Seite gefochten hat ... oder drittens,
dass Halikyai vielmehr durch athenische Vermittlung mit
Segesta verbündet gegen Selinue focht (So Beloch, Hermes 28,
632).' Dieser letzten Ansicht möchte ich mich anschliesseu;
denn die einfachste Ergänzung des Fragments scheint mir
folgende zu sein: 3l{!safJe;;] 'EY8otat[OV xal Ho.I.txva{ov ••• .]t­
xlva :AD[...... Ta HaÄ.t]xvatOtI; b [2'tueMat ... t<paetpwjdva ...
xa-r]a Ta neo~ :AD[lwulol; tOLl; 'EyeoTa{ot, ttpa8<ptopiva (Xavyuel­
p8'1'a) 1:OY yeapttaTea Tir; ß]OUI; «,'aY[~l(t<poat Eot'eÄet Ät{}{vet usw.,
was auf ein freundschaftliches Verhältnis oder wenigstens
nähere Berührungen zwischen den drei Städten schliessen
lässt. Vgl. zu dem Dativ ÄÄ.tuvalot\; die Wendung 16 TOi]\;

(j}(J.aYJlb:at;; TO ["P~tptafta dv]ayea"Pm. 59, 63 't'aiiTa pb! "Pl1tp{­
oaaDat XoJ.uu5eiiatv u. a.

42 a und b scheinen mir nicht richtig verbunden zu sein;
denn einen Sinn gibt nur die Verbindung xeSpaTO/l ß' lO"tpoeär;J
«'t'sÄi bat pe[di he]va. Für den Satz xe8paTov [latpoedv svat
:A{}eveatv l]v Tet uve{m fx[ulealat pe llaT-r]ov § ixardv ()eaXtt0'/l
und die Fortsetzung T61;] ()e xeepU'w'lI lotpo[{!är; ps l]vat Ent-

1) Vgl. l' 108, 55.
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pae[ptCev dpemt 1:L1'a avtov wird sich aber kaum eine Parallele
aufweisen lassen. Ansprechender sind die Ergänzungen von
M. Cary, Journ. of Hell. Stud. 45 (1925), 241 atele evat pe[oe
ki],'a xef!:patov [ea<poea~, 'l'{;U1J 'l'{;Sel tU'o~ MXasL ejv 7:lL
"velaL l~[~lsata]L pe sAano[1J fI ~evposv pasptaapi"ov, met]
6e xespatov iapo[ea(; JLS l]1·at bu<pae[ptCev, pe 'rSP (1oeta1'
paeplaa,uev]0'1', laflJLe AsUITUV [Mve:v.a x] avlAi<paeo~ unter Ver­
weis auf den Gesetzesparagraphen Andok. 1, 87 JL'YJoe in' avoel

f 't: - ,ll - " .J. \ ,\ 1" - 'LU IVOIWV Er;EWaL 'U'8 tVat , eav Pli 1:0'1' avtQV cnL naatv L1.'U''YJvawu;,
M:v pi] t~a"MXt).{ot:; 06'17 xeV[10'YJI' 'ljJ17<PLCOpbotr; undPhilo­
choros frg. 97 b Otaet{}JL'YJ{}b1:ro'/i p1) llattro e~axtaXlltroV. Man
kann auch noch erinnern an die Sätze in den Gesetzesresten
Demosth. 24,45 Ml' pl} 'ljJ1]epwapivrov 'A~vatrov 1?t}V (1oetav
'l'{;(]wtov !L~ eAa1;,/;ov eguxLoXLUrov und 24,59 p'YJoe vopov l~elvaL

8'l'{;' G.voel {}e'ivaL •• , luv p1} 'ljJ'YJ<pwapevrov pt} llflnov Ua~taxtltrov.

Da aber auch CarysErgänzungen noch Schwierigkeiten bieten,
z. B. der Satz pe ,.eil aQEtaV pos<pwafllvov ohne Subjekt und
in den anderen Ergänztmgen andere Sätze, so glaube ich,
dass Frg. a eine Zeile tiefer zu rücken· und von Z. 21 ab
ungefähr folgender Gedankengang herzustellim ist:

xespa-mv
[. . . . • ••.] G.tel~ traL I-'S[oi]va pS BAm:tO-
['11 lapps hSXOUUWXL'UOV l]'V tei xvetm ex[uAso]iat Im<p(Js-
[epwapivov G.l'5(!uv· neel] ~8 xeep6.t01l eopo[eii~ 8 X]oVAABepoe­
[o~ neOa{}8'Vat (exa)el'at a1!Oe] ()'V, lav pe Aei:aro'V, [~al aep]eAev, 1:e1l 0­
[e Yjl()Pev (?), eav 1:it; n m:el] aV1:av allo el[bit, Eu<pa]vat ~a1:a

[ro'V 'P0lwV .••

Ausgedrückt war, dass niemand von der Abgabe befreit
sein soll, wenn nicht 6000 Abstimmende in der Hauptver­
sammlung für die Befreiung stimmen. Über die Art der
Zahlung aber oder Festnahme von irgendwelcheu Leut~n
aussar Räubern sollen Änderungen, d. h. Streichungen und
Zusätze, wenn jemand etwas anderes weiss, in der gesetz-
lichen Form gestattet sein. .

Die geforderte Zustimmung von nicht weniger als 6000,
und zwar in der Hauptversammlung, erldärt sich daraus, dass
die Gesetzänderung, um die es sich handelt, unter die flOpOL
ß;rr,' avoet fiel, wozu diese Stimmenza.hl und Verhandlung in
der Hauptversammlung erforderlich war (vgI. Busol1-Swoboda,
Gr. Staats· und Rechtsaltert. S.987 u. a.). Verschwei~an will
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ich nicht, dass brtl/J1lqJlt;ea{}m in dieser Wendung, wenn auch
nach der Bedeutung möglich, doch nicht Üblich ist; aber
auch die von Oa1'Y ergänzte Wendung tU} elvm s1tt1jJl/rplt;ew
ist nicht iiblich, sondern nur sa'/! oe s1tt1jJ?]qJlCn (-au) oder
iEe'ivat brt'lptJrplCuv, wie z. B. in dem Amnestiebeschluss des
Patrokleides Andok. 1,77. Die Bestimmung über die :Fest­
nahme eines Hestiäers wird verständlich durch die im Be­
schluss gegen Obalkis 39, 7 eidlich bekräftigte Zusage OV(J8'IIU

•.• EvHt]1jJOllat. Dass die Räuber von dieser Zusage aus­
genommen werden, ist sehr natürlich. Zu :neoa{);:(t11m nal
arpe).elv vgI. man Th. 5, 23, 6 und andere von Hondius, Novae
insel'. Att. S. 25 gesammelte Stellen. Der letzte Satz hat
.seine Parallele in dem Satz 110,46 &:nOqJUl'j'8t11 • • • n

lt'uo eltJfj :neel tD'IJ1;WV und den Berl. phiL WochenschI'.
19~2, 836 angeführten Stellen.

Im yorangehenden Satz war anscheinend bestimmt, dass
es gestattet soll, Geschenke, die in Vergünstigungs- und
Proxeniedekreten öfter erwähnt werden 1), zu gewähren, falls
es die zur Verfügung stehenden Mittel zulassen, zu ergänzen
etwa ooeStav o[u56vat l'I!a~, eav ('ta) xe]8f la't"a Sij~ e.... a. Der
erste Satz enthielt Prozessbestimmungen.

In dem bekannten Tributveraulagungsbeschluss (63) wird,
von meist zweifelhaften Einzelheiten abgesehen, in den An­
fangssätzen bestimmt, dass acht Personen, anscheinend die
..&n'tat, in die Tributregionen gesandt 2), die 8laaywye'ii; ein­
gesetzt und beide vereidigt werden sollen, dass die Veran­
lagungskommission, bestehend aus den OtnMtat (?) und xt1wt
von den Prytanen eingesetzt mit der ßodt] die Veranlagung
vornehmen sollen und dass der Beschluss auf zwei Steinen
eingegraben werden soll, von denen der eine auf der Burg,
der andere im Buleuterion aufgestellt werden soll ll). Wann

') z. B. 67. 70. 112 1 u. a.
') Vgl. jetzt Riller v. Gaertrillgen u. Klaffenbach, Zeitscbl'. für

Numismatik 218/19 und Wilbelm, Allz. Wien. Akad. 1924, 157 [f.

a) Das zu dieser Aufzeichnungsnotiz gehörige obere Stück von m
ist CIA. I SuppL 71 S. 20 fälschlich für ein Stilck des Bündnisses mit
Hallti gell&lten und auch jetzt wiedßl' mit ihm zusammen veröffentlicht
worden (87). Es enthielt über der Aufzeichnungsnotiz nocb einige
Buchstaben mebr oder andere, die of.fenbar ricbtig aufgezeichnet die
Fassung der Sätze Z. 21 ff. noch vermuten lassen. Die Zeilen 21 und 22
lauteten ... 6vl"]ov ft8(J8~Hii.t 11 ko[t ... ]6vl"[ov], Aa~~ Iti: .[t ([IU,o •... J

wAhrend der Schluss ... oe [dv rlvOiU'v begann.
Rhein. Mns. f, Philol. N.!<'. LXXVII, 18
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die Schätzung und Veranlagung stattfinden soll, ist nicht
bestimmt zu erkennen. Doch scheinen dabei die in den Resten
genannten oder vermuteten Monate Maimakterion und Posi­
daion eine Rolle gespielt zu haben.

Dies war der erste Teil des Besohlusses. In der Fort­
setzung soll die Prytanie, welche dann amtieren wird, auf
die Tagesorduung setzen, dass die Veranlagungen zu den
Panathenäen sein sollen, dass die Prytanen, falls sie den
Antrag· nicht auf die Tagesordnung setzen oder während ihrer
Amtsdauer nicht durchbringen, jeder bestraft, und dass auoh
von den Mitbürgern jeder bestraft werden soll, der diesen
Plan verhindern will. Hierauf folgt dann, dass die fungierende
Prytanie Aigeis dies, d. h. das eben für die Zukunft in Aus­
sicht genommene, am dritten Tage nach Abgang der Ex­
pedition auf die Tagesordnung setzen und bei Zuwiderhand­
lung oder Unterlassung ebenso wie die andere Prytanie bestraft
werden soll. .

Die Ergänzungen der Einzelheiten in dieser Fortsetzung
glaube ich noch verbessern zu können. Gegen die Richt.igkeit
des angenommenen Übergangs Z. 26 (WtO'/f .68 hat ,,&xoej; hat
.lat n]oA[e]at ne(!t 1:0 tp(oeo and 1:0p, llavar}evatov .]op, p,e­
[y]&Aov, ex[aeveyxb:o (Je he n(!vtaveia, he all]1:vy[x]allet nev­
1: [avevooa, tdj; 1:axaej; ij; ..d ll]avait[e1vata spricht die Kon­
struktion al taget!; neet 7:oiJ tp6eov statt al 'C. (7:0'11) tpoeov1).
Es stand gewiss die nach der Publikationsformel sehr nahe­
liegende; Formel 7:aV7:a JiBV o.vay(!atpam oder tpaetp[aaaitat fio,
nOAeGt ns(!l fO tp6eo 2), je nachdem eine Lücke von einem
Buchstaben, die an solchen Stellen vorkommt, anzunehmen ist
oder nichn. Da die Fortsetzung dazu mit (je angeschlossen
sein muss, ansserdem an der sechsten Stelle in der nächsten
Z~i1e auf dem Faksimile des alten Corpus noch deutlich Reste
von 2: statt von X vorhanden sind, ir; 'tOll (jijp,O'/l bei i~evey­

~srv zn erwarten ist und nach Z. 32 auch am Anfang nev­
'l:aveta henr; av sehr nahe liegt, da es ferner in der Annahme
der Zuwiderhandlung Z. 32 Ta llav(l.itivata 'ta p,8yaAa heisst,
da.s Verbum bei inl atpov avrov Z. 37 (jtane&:r:rsw lautet, und
es sich mehr um die Schätzung als den tpoeO!; selbst gehandelt

I) Vgl. die überschrift td[xue]S- [g.>Jo[(JoJ. Z. 45/46 tJAv raX1n[v nl)
g.>[oq)o, PS.-Xen. St. d. Ath. 3, Ö cd tdsE~S rou IJ'Ö()OV u. a.

2) Vgl. 39, 63. 76, 52 (~aiiTa pAu ne q 1. rils dn:aqxils .oi! "aqnoiP
foiv ,[feoiv &.var(la1fJa~ ES rw 0"1'''1'''«)'
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haben wird, glaube ich das Ganze so ergänzen zu müssen:
8xaB'Vöyuho oe neel .]u,u pe[y]lat.uv (se. Taxaeov 7:Ci cp6eo?) l~

[rov dip,ov he nevravela, hhl~ av] .v[yhavst neV.[a1lsvoaa,
raq raxasq le; ra l1]avat?[e] Ivata [,usyula slvat (?) 1), sav Öe ftß
s~eveyxo]al s[qJ rov öB,uov x[....]eelO~' I neel TO[V 'iuXawv xal
pe oumeaxoool e]nt ocpov avrov, acp[elAtto 2) Xl;Ua~ oeax,u[U;
lueea]~ rslt 'A]Deva[lat hBxaamc; Ti)/~ nJe[vra1'BOv xa]t TÖ[l] oe­
Iwalol h[suaaroc;3) xal dJDvveaf)'o pvel]aatl oeahllZ[Ol hbworo~
7:o,u ne]V'ia [veov .

Die Ergänzpngen des folgenden werden kaum viel fehl­
gehen. Nur Einzelheiten "') und der Zusatz [0 n]eo[oac; l ot]a­
uoÄvov 8mo[elxDclc; T]a oreaua~ zum Schlussstrafsatz Z. 38 ff.
scheinen nicht richtig zu sein. Um die Verhinderung der
Expedition handelt es sich nicht, sondern darum, dass diese
als etwaige Hinderung bei der Stellung oder Erledigung des
Antrags anzugeben ist. Ich ergänze daher lJ n]eO[HI xee,u]a
xoÄiJov 8nw[eLxaato r]a oreartii.~5). Im folgenden bezog sich
die Hauptbestimmung anscheinend auf die Bundesgenossen
nicht auf die Herolde; denn bei neoauale'iaDat kann doch
wohl nur an eine bei Herolden' kaum anzunehmende Vor­
ladung vor Gericht gedacht werden. Die xÄ1]rijel'.e; als Vor­
lader der Bundesgenossen werden auch NI'. 65 erwähnt. Der
Anfang wird daher ungefähr so zu ergänzen sein: 7:ac; Ö[e
ee; ol]xac; ne[oaue]xt.epe[voe; nae].§'va[l h]vn[a toV oe],uoalov
xiteree[ov .•.., l]av ,ue a[eDac;] ooxoa[l nevra]1Je[e; ra]~ o[eoo­
pev]a~ ?:Ole; xeeVx[Ol rim n6Äem ...., o,uvv(6)n]ov h6e[uov hot]
uix[-rat neo]c; t[ae; n]ee[aßec; avro]v, htva li8 aV['iol cpalvovrat

') Vgl. Ps.-Xen. St. d. Ath. 3,5 von den vierjlLhrigen Schätzungen.
Warum diese aber hier die ,grossen' genannt werden, weiss ich nicht
sicher zn erklären. Etwa weil sie an elen grossen PanathenlIen statt­
finden sollten, oder weil es auch Teilscblitzungen in jedem Jahre gab?

') Ich ziehe elen Imperativ nehen ev/}vviuffo vor (vgl. auch Z. 37).
3) So ist gewiss zu ergänzen (vgl. Nr. 85 die gleichen Beträge).
4) So möchte ich z. B. Z. 36, da die bereits fungierende Prytanie

gemeint ist nnd elul(!xsuffat oder elUtivat der Terminus für ihren
Eintritt ist, snl re[s suelffoue)s n(Jvravstas statt el(!Bt1ivBJs ergänzen;
vgI. 57, 52 snwM,v lu i Äff 11 11 n (J v T: a v et" oj iJevdt!". 66, 2 't;'11]
povÄ.fjv 't1Jv elu(tovuav. 94,31 b,:l 'tijs povÄijs nis elutovu'/]S
u. a.j vgl. auch die Wendungen sueil.o]il.vffvtas ... ~tti(!as rijs
n(Jvr"velas oder ... "'tti(!" .rijs n(!vmvelas eUBil.nlvffvlas.

&) So ist wohl zu verstehen, da es sieh nur um ein e Expedition
handelt.

18*



276 W. Bannier

.. .]ra(; ra[xa]e(; 'reot n[61soL .. , Etwas Genaueres lässt sich
leider nicht sagen, da die Hauptverba immer fehlen. Es
muss sich aber in erster Linie um Ungenauigkeiten bei der
Übermittlung der Veranlagungsziffern an die Bundesgenossen
gehandelt haben durch Verschulden der Prytanen.

In der Tributzahlungsinschrift (65) handelte es sich im
ersten Abschnitt um Bestimmungen für die Städte, welche
den Tribut zahlten; denn das bedeutet der offenbar richtig
ergänzte Anfang honoo]at n61e~ lp6eov lpieoo[t 'A#]eva[tot~,

-a'e o. ä....] t.v luaoret reL ndleL .•. heua01:axd#ev "', ho[ndae
o]e hvn[. .. Dagegen war im Anfang nach der Lücke von
Städten die Rede, welche den Tribut zahlten oder nicht
zahlten, oder in Raten zahlten (?). Die am Anfang dieses
Abschnitts übrigen Reste können kaum anders als ],'er[o~
eyeappa]uve ergänzt werden. Wenn dies aus dem Präskript
eines neuen Beschlusses übrig wäre, müsste in der darauf
folgenden Lücke der buor6:r:'YJ~ gestanden haben und LllW1HJ­
der Rest vom Namen des Antragstellers sein. Da aber ein
neuer Beschluss hier nicht sehr wahrscheinlich ist, weil die
Z. 25 erwähnte und Z. 30 mit Wahrscheinlichkeit ergänzte
Prytanie Kekropis offenbar die des Anfangs ist, die den
Sekretär Polemarchos, nicht -netos hatte, ausserdem die Reste
Lltovvo[ in einer Tributzahlungsinschrift die Erwähnung der
Dionysien sehr nahe legen, glaube ich, das ]vEr[o~ eyeapflOJ­
reve nur beiläufig auf einen anderen Beschluss oder Satz in
einem Beschluss verweist!) und etwa ..., h6rs •.. vero(; lyeup­
p,areve zu ergänzen ist. Die Fortsetzung lautete m. E. un­
gefähr LlLOvva[{oLOl, ava]yvov[m avayvdorev (?) rM n6]18(;, hat­
rwe(; av cmooiJat .ov lp6eov ual al.we~ usw., natürlich nach
Beendigung der Tributzahlung. Solohe Verlesungen von Namen,
Verträgen, Beschlüssen, Gesetzen oder Gesetzesparagraphen
oder anderen Dingen sind aus den Gerichtsreden so bekannt,
dass wir dafür kaum Beispiele anzuführen brauchen. Aber
auch für das Verlesen in der Volksversammlung gibt es
Beispiele genug. Ich verweise nur auf die Verlesung des
Briefes des Nikias Th. 7,10 und die häufigen Verlesungen
in Demosthenes' Volksreden, z. B. 4, 38 u. a. Ich halte jetzt
.auch wegen des Anklangs· an IG. Ir 120, 26-29 die nach
Erscheinen des zweiten Corpusbandes in neuer Auflage schon

1) Vgl. 45,16.
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öfter behandelte Inschrift 11 40 1) für eine solche Bestimmung.
Ihre nächstliegende Ergänzung scheint mir nämlich Z. 13 ff.
folgende zu sein: u[ai.,;o 'IjJ~qJtalla oder 7:irr 07:~A11'V avayvwll]at
a-Dtw'V toy ye,aflflad[a .ijr; ßOVAijr; B1J u"e,ono] }.8t ,,(mI 7:0 'ljJl]­

qJtofla ['1:11; ßov),ijt; 7:0 neei 7:W'V ami] 1'hJ"WV .Wv b' ifjL 07:1]I1[1]t
'[(ov avppaxwv "ai cl qJ]aivsrat c'huqJoe,or; 1] [01;1]111J Joa (avtwv
(;au?) tfjL 6V dUeon]OAet usw. Ich verstehe jetzt unter 7:0
'IjJ~qJtafla oder 7:"'V at~A.1]'V und rj [01:11),1] oder av-rwv ifoa] den
Vertrag mit den Chiern, wovon diese vielleicht eine Abschrift
bei sich hatten, und unter -rfi 6V dU(Jonoilet o-r~iln das athenische
Exemplar II 34. Der berühmte Stein II 43 kann daruntel~

nicht verstanden werden, da dieser, was ich Wochensehr.
a. a. O. S. 837 übersehen habe, nicht auf der Burg, sondern
beim Altar des Zeus Eleuthereus am Markt aufgestellt war.

Verlesen werden sollen die Städte, welche den Tribut
gezaWt haben, welche nicht und welche ihn, wie man an­
nimmt, in Raten zahlen. Ob letzteres richtig ist, bezweifle
ich; denn es handelt sich m. E. hier nicht um den Zahlungs­
modus, sondern darum, ob gezahlt worden ist oder nicht
und vielleicht, ob überhaupt gezahlt werden wird.

Nach erfolgter Zahlung, Verlesung usw. soll nicht wie
II 40 und 120 der Rat über zu ergreifende Massnahmen
beraten und dem Volk eine Vorlage unterbreiten, sondern
eine Fünfmännerkommission zur Beitreibung nicht gezahlten
Tributes gesandt werden. Die Hellenotamien sollen als das
Ergebnis der Beitreibung die Städte aufzeichnen I welche
den Tribut schuldig bleiben und welche ihn zahlen und
jedesmal vor ..... aufstellen. In dem mit (~xo)eoJto be­
ginnenden Folgenden ist den Samiern und Theraiern, und
wenn eine andere Stadt sich anschliessen wollte, nach dem
Schluss XeSpa1:a anaye'/! :ADivaCe zu urteilen anscheinend ge­
stattet worden, ihre Flottenkontingente, was jetzt, früher
keine Vergünstigung zu sein schien, durch Tributzahlung
abzulösen. Im nächsten Satz wird ßo]Ut statt n6]),et zu
ergänzen und eine Handlung der Prytanen gemeinsam mit
dem Rat oder in der Ratsversammlung zu verstehen sein.
Im letzten Satz scheint mir dementsprechend die Ergänzung
Z. 51 ff. TOt; oe ue[ev"a, ...] .. 8t; all hot nI]V7:dl!St; pS[TU Ti,

') Vgl. Wilhelm, Wien. Stud. 34 (1912) 416 und meine Versuche,
Berl. phil. WocheDschr. 1918, 453/54 und 1922, 836-838.
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{JOAer; hilovra]L, nfpcpaaL Sr; 'ra.r; nOAer; viel näher zu liegen als
p,e7:a. 7:Dv 1:ap,Lov. Vgl. 76,21 ufJevuar; oe elop.tvYj ~ ßovl",
nep"P&:rw er;; Tar;; nol8ir;; und 91,10 anooov1:WV oe 'ta Xf!~p,ara

oE neV1:avetr;; pe1:a Tfjr; (Jovlfjr; n. a.
Was die Zusammengehörigkeit der drei Teile betrifft,

so wird, da nach der Buchstabenzahl von nur 36 in der
Zeile zu urteilen die Inschrift nicht sehr umfangreich gewesen
sein wird, zwischen den einzelnen Teilen nicht allzuviel feblen.
Es scheint sogar, dass die beiden letzten direkt miteinander
verbunden werden können. Denn die Ergänzungen -Da[va'roL
l ••. deup]vylaL 1) und nev1:]ave[ta he n(!v'taveVoa]a ua7:[a •••
liegen sehr nahe; die letztere um so näher, als auch sonst
die Prytanie aufgefordert wird, Versammlungen einzuberufen,
wenn die Kriegfübrung wieder fester ins Auge gefasst oder
eine Expedition ausgesandt werden soll. VgL I 98 lJ'mv M.
iJ[oYj sunl8'iv p.tllwaLv, oE neV'tav8Lr;; euu]lYjalav nOi'l'jaav'tOJv
und andere Stellen.

Die Fortsetzung begann m.E. la'P] o[e] 87:80['11] o[fe]t
nlle[e 'ra Xf!B]!tat[a ••.•••, Sn]Lpele7:ar;; hat(!6ofJm 'torr;; •••••.]
'r[a]v 'AD-evatov X(!8P&:roV, wodurch ausgedrückt werden sollte,
dass, wenn wirklich einmal alle Gelder lückenlos beigetrieben
werden müssten, Epimeleten unter Betreuung mit bestimmten
Aufgaben gewählt werden sollten. Die dadurch implicite aUS~

gedrückte Tatsache, dass immer mehr Gelder angefordert
wurden, als unbedingt nötig waren, damit wenigstens die
notwendigen eingingen, ist eine noch heute allgemein übliche
Geschäftsmaxime.

In dem Beschluss aus dem Peiraieus {74} lassen die
sicheren Lesungen '1:]8'1' odJ,ev, avo]pata und die mit Wahr­
scheinlichlmit ergänzte Lesung hanot; (1'1' änav'ta ye[acps'rai
im ersten Teil auf Aufzeichnungsbestimmungen auf Stein
schliessen. Dasselbe scheint die in der zweiten Zeile anzu­
nehmende Ergänzung Ta ov]o[p,]a1:a v[eo]:v nahe zu legen!).
Da ferner Z. 25 ebenfalls avayeacpaa'P'r]ov er; 1'0.[, o]rs[la]t;
statt [d]n;[l€]r;; ergänzt werden kann, 'ist es wahrscheinlich,
dass der Beschluss bis zur Z. 27 in erster Linie Aufzeich-

') VgL zu der Verbindung die im Index angeführten beiden
Stellen 39,73 und 101,7.8 und andere Stellen, z. B. Andok. 1, 79,
Demosth. 17,15.24,149. Ärist. St. d. Ath. 67,5 (ergänzt) und IG. II
43, 59;60. Plato, Gesetze 9, 11 u. a.

') Ob die wahrscheinliche Ergänzung ~a 6vo,ucu]a ~e[Ä.e]v~al[a der
dritten Zeile auch so zu deuten ist, muss da.hingestellt bleiben.
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nungsbestimmungen enthielt. Dies soll jetzt in den einzelnen
Abschnitten noch näher ausgefUhrt werden. Z. f) ff. liegt
folgende Ergänznng nahe: &vareaqJoaL ••••] "l:a te Ta
A[... aV';pa"l:a ..., iav ...... l1]Del'a[ol~ (jO~LPOV [H... .]ev
malev xal ta 'tov [hvrLiov t'(w:eIO'l' ovo],ua'ta ual 'ta<; [hv]yw­
:n[oteDeoa" E<; "l:ev odAe]?" l!6:no" a11 a:n:aVTa re[aqJE'taL xara
TOv VOPO'l' (?)J.

Der erste Abschnitt des zweiten Teiles hatte anscheinend
ungefähr folgende Fassung: avayeaqJoavrov h]OL 1'eoeol [•..•.
JlL]oDov&vaLu]o[lJoreoav[t8~Tar~ teyaTal~ (?) ~a]Ta Ta~.a, .0.
'P? "i) oua[... eho'l'] Ta O~five. d:noAoAsv e[ i:n:wxsv&.Csv pe hOL]ot
Te EOt hOL veoeol e J[v.... v]eoeov OL pera Lltoyem[<;, xoel~ ra
hvyLii, x) oel" lJe. Td:noloMra. Hier sprechen die Schlussworte
ebenfalls für die Aufzeichnung, ganz gleich, ob man xoel.;
'Yf!acpaw. oder, was mir wegen des zn erwartenden Gegensatzes
und der Wortverbindung wahrscheinlicher dünkt, xoek 'ta
hvyliJ. (?) schreibt; denn einfaches oder doppeltes XW(!Ü; wird
öfter mit einem Verbum des Aufzeichnens verbunden: Be~

schluss 91, 22 enthält den Satz b' U1:11"11 &"ayeaVJuwr:wv
pti/. tbmvta •.. Xwe;, ~ 't'() ts &eyveW'l' xa, 't"o xevotov und das
Münzgesetz .des ersten athenischen Seehundes IG. XII 5,480,
welches jeht durch den griechischen Epigraphiker Chabiaras
um ein Fragment aus S1me bereichert worden ist 1), den von
Wilhelm und Hiller von Gaertringen zweifellos richtig er­
gänzten Satz &1!aYf!aVJa".,:e~ xwel~ ItBv 'to ~]evm6v, xw[(!;'~

/Je TO 'l]peOamIJ'l' derVfltOV.

Auoh der nächste Abschnitt, in dem die Reste des
zw-eiten Satzes hal 'telfe[S' .• , .)wv vYlii.~ [lJxo [0] t einen
Zusammenhang erkennen lassen, schloss vielleicht mit dem
Aufzeichnungsvermerk &vay[eaqJaat :n:ea~ '1:0<; "(J.l]va~

:n]Olö[v]t[a], statt &vay[eoDov 01: 2). Der Zweck der Bestim~

mung ist nicht ersichtlich, ebensowenig, ob diejenigen, welche
neue Sohiffe hauen, im Gegensatz zn solchen stehen sollen,
die nur Schiffe ausbessern oder nur bestimmte Teile herstellen.
Zn &vayeawut :neo<; vergleiche Ulan 60,17 &:n;o]yeaw[ao'l9'at

1) Vgl ~ex. 'Ecp. 1922, 39 und dazu die Ausführungen von WH­
helm, Anz. Wien. Akad. Wiss. 1924, 157 ff. und Hiller von Gaertringen
u. Klaffenbaeh, Zeitschr. f. Numismatik 1925; 217 ff.

') Auch Leonardos hll.t bereits 4f1ar[(>ucpeQ9-ov vermutet (s. Ad·
notatio).
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neo;; tau;; nevtaVEt;;; II 1, 27 nl 08 ov6!w.ta trov tetrjeaf!x/'J)1'

..• anoyed:1pat [.ov~ neso]ßw; .ep yeaftftarei ti'ji; ßovXft~

"ai toli; 01:ea1:f/yol;; u. a.
üb auch die beiden vorangehenden Zeilen und die des

nächsten Abschnittes einen Aufzeichnungsvermerk enthalten
haben, lässt sich aus den Resten nicht mehr erkennen, der
darauffolgende Abschnitt kann a.her nach der obigen An­
deutung etwa [-ravra hot • ...... .]t "al hot veoeol uara. t[a'Öta
avayewpoavt]ov i!J; o]d[Xa];;' ltEea 0[8 ••.• n]e6ea[O]at
•... .nn[a] lux[oÄtÜpaavta" avto'/l (r)] hin" a'/l lt [e'Ü]ee[y]i,
gelautet haben.

Diese Auffassung, dass es sich in erster Linie um Auf­
zeichnung des Tatbestandes, geordnet nach dem Zustand der
aufzuzeichnenden Schiffe handelt, lässt sich durch Para.llelen
bekräftigen. Die zur Vereinigung auf der Burg aus den
einzelnen Depots zusammenzuziehenden Gegenstände sollen
zunächst zusammen aufgezeichnet werden (91,22). Die in
der Chalkothek vereinigten Schätze der Athene sind vom Rat
aufgezeichnet worden unter häufiger Hinzufügung des Zu­
standes, in dem sich die Gegenstände befanden (II 120; vgl.
Berl. phi!. Wochenschr. 1922, 838). Auch sonst wird vor
oder als Grundlage der eigentlichen Handlung erst einmal
der Tatbestand oder das Namensverzeichnis der in Betracht
kommenden Gegenstände, Personen, Städte usw., wie wir z. B.
schon oben in der zweiten Tributinschrift geseben haben.
zusammengestellt.

Im letzten Satz scheint es sich nicht um Aufzeichnungen,
sondern nm Aufschriften gehandelt zu haben. Ich glaube
nämlich folgendes zu erkennen: yealpa]an[a]'/I 08 [x]al An1
Ta ktar.ta t011 noeaana] tO kt[alt[tov] xai ln l Ta. TO[.... TOV

.. ..]eo'/l ~ll['J!a. yealpOa1'1:0'll (;e ~al .. hot vavn]syol (?) hat ex
TO vsoeto [xai hot ... bU,uEÄEt]al Cf) A[n] l TO~ [lor]o~ [TOV
tdl; lord;; uai ta (tov) .•. .]ea nOL[eaavta.

Über die nähere Veranlassung und den Zweck der Auf­
zeichnung lässt sich leider nichts Bestimmtes sagen. Das
Nächstliegende ist aber doch wohl, dass beschädigte und
unbeschädigte Schiffe gesondert und erstere zur Reparatur
gebracht werden sollten, oder dass man sich über die Be­
schaffenheit und Verwendungsfähigkeit der Flotte Gewissheit
verschaffen wollte.
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Die aus der Vereinigung von CIA. I SuppL 65 über Bau
von Schiffen, Holen von Ruderholz und Rückbeförderung eines
Heeres aus l\tiakedonien mit CIA. I 82 über Ehrung des Königs
Archelaos entstandene Inschrift IG. 12 105 scheint an einigen
Stellen noch andere Ergänzungen als die von Wilhelm, dem
wir die Vereinigung verdanken, und die des Corpus zuzulassen.
Da der Schiffsbau sicher mehr Geld kostete, als die Strategen,
die ja auch nicbt immer mit Glücksgütern gesegnet waren,
vorschiessen konnten, möchte ich 5 a:rwlaß€v statt oa,'E;toat
ergänzen, so dass der Satz tt; "]8" notSaL1i 7:(W [VE;(W anolaßii,'
T(k' <:n:ea}reyot; .. [.. '1:0 aeyvewv nae]a "CDv vv,' I:h'TOIi &[no­
o'eu"Cov Toit; vavney]ott; lauten wÜrde. Für die Ausdrucksweise
anolaßetv 'LOit; vavnTJYoit; verweise ich auf den Satz 324,16
raGe nCl(]sdoao:v ol rap{at ••• area7:17yoit; neel llsAono1''I!17/J0'/I
d17pDa(}evSt, in dem nach meiner Meinung der zweite Kasus
ebenfalls nur indirekt vom Verbum abhängt in der Bedeutung
,für Demosthenes'. Zu &.nolaßet" naea twv vff1, O-"7:COV MO­
t5eurwv bietet sich als Parallele 91,21 naea6eEaa(}wv oE Taptm
ol AaXOVt'EC naea rw')! vii" aexOVTWV dar. Das 8 (j' I:1v
oavet[awaw im nächsten Satz bezog sich wohl auf Vor­
schiessen von Geldern, die ausser der regelrechten Zahlung
noch nötig waren, wofür in erster Linie die 7:{!l'YJ(!Onow( in
Frage kaJllen.

Da die stereotype Formel oi (oe) 8aayo,'rw'P (Aktiv)
tt;(TO) 1) otu(ta<11etov lautet und n(!oöootat; sachlich und sprach­
lich nicht sehr wahrscheinlioh ist, llalte ich die Ergänzung
,saayo[v'1:WV hot neVU1.veC tt; o]tUaO'r8(!tov für näher liegend als
8auy6[aDov 1(;. e. t. t5]luaO'r8{!t01I. Auch die Ergänzung des
Herausgebers hort 08 heAtaaral in der nächsten Zeile verdient
vor Wilhelms ho[t oe nevravett; den Vorzug 1I}.

Das aus Makedonien zu holende Heer sollte nach der
Ansicht Kirchhoffs nach Lesbos, nach der Wilhelms nach

') Vgl. 110, 48.
2) Hier mag auch erwähnt werden, dass die Behauptung Wilhelms,

Jahresh. 21/2 a. a. 0., dass in der von ihm beigezogenen Stelle 1G. 11'
1013 na.a, nicht (ni'/x. 'OVS int .eilv nanovqYill'V ;,lInfu!VOVE; vOPOVS zu
lesen sei, doch nicbt ohne weiteres anzuerkennen ist, obwohl ein
Schreibfehler llehr leicht denkbar wäre, zumal wir statt dell Originals
ja nur eine Abschrift haben. In dem allerpings zwei Jahrhunderte

. jüngeren Papyrus Mexer, jnr. Pap. 88 Mitteis ehrest. II 2, 55 und
Bruns Fontes 7 191) heisst es ganz ähnlich zweimal eqf!tlvla PUfJ. .i'J.
'Pillpaind.
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ronien weitertransportiert werden. Da aber bei dieser An­

nahme 'X0IL{!;sLVhier im Gegensatz zu 'dem zweimal in der

Bedeutung Herbeischaffen, Holen gebrauchten 'XÖI'LÖ~l) in der

Bedeutung fortschaffen, hinüberschaffen gebraucht sein müsste,

was an und für sich möglich, aber in dieser engen Umgren­

zung nicht sehr wa,hrscheinlich ist, glaube ich, dass das

Heer nach Athen zur Bewachung heimgeholt werden soUte.

Mir scheint auch an nnd fiirsich die Ergänzung 1:iv ßoUv

lnLp,]e18fJi1laL, hOnof; [av (al 'l'i'jef;) oraAOOLV 2) kor; 'taXLo]ta

:A:Ul'Pa!;e '}tal Il[eeaLlJa 'Xal tiv MovLxt]a'l' 'XOl'l!;e1:at he [01:eatta

<pVAuxoooa <pv]Aa'Xiv d1l &{l{o1:[ev am nächsten zu liegen. Für

die Ausdrucksweise, dass der auch zu IleL(!area zu erwartende

Artikel nur beim zweiten Worte steht, also. nach der Figura

dno 'XOLVOV auch zum ersten zu ergänzen ist; wenn nicht

bloss eine Nachlässigkeit oder ein Schreibfehler vorliegt, führt

Kühner-Gerth, Gr. Gr. 113 1, 613 Eurip. EI. 1352 olow ö' lfaLO'V

'}tal 1'0 fJtuaLOv <ptAov lv ßuJrcp an und hält die Ausdruoksweise

für dichterisch. Viele andere Beispiele führen andere an und

besonders v. Wilamowitz zu Eurip. Herakles 237 und 1091.

E. Schwartz hat im Index zu den Euripidesscholien Il 413

die Stellen zu der Scholiastenbemerkung Wtd 'XOWOV O. 1.

gesammelt (vgl. Leo, Analecta Plautina S. 1 ff.). Für die

Verbindung 6 IleL(latevr; 'Xal ~ 'Mov'Vtx{a, anch in derselben

Reihenfolge, verweise ich auf Tb. 2, 13, 1 1:0V Iletemwf; ~vv

MOVVLX{q., •• , 0 änar; nee{ßOAot;, Arist. St. d. Ath. 28, 3 oE 1:Q1I

IleL(!area "al 'n]'I' MovvLx(a'l' sxovTef;, Strabn 9, 140 u. a. Der

Akkusativ ist natürlich von dem gewiss richtig ergänzten

<pvAcIeovaa abhängig, wie der Akkusativ <pvAa-xrp> trW &.(l{mfW

in der bekannten Figura etymologica.

Die chronologische Fixierung der Inschrift durch Wilhelm

auf das Archontat des Theopompos 411/10 wird durch diese

Änderung im Text wohl nicht berührt, sondern eher noch

hekräftigt. Denn die Vermutung,' dass die Schiffe in den

Peiraieus und nach Munichia zurückgeholt werden sollen,

1) Die Erganzung S. 10 ist so gut wie sicher, und an zweitel'

Stelle spricht der Zusatz 'Ab.qva~e für die Bedeutung.

2) Wahrscheinlicher ist wohl doch die Ergänzung Wilhelms -r€f;

Je 'lI,o!,,~JiS -röv V8[ÖV ." -re'V {JOÄ8'V 6tU!,,]8Ädfiva~, h01!'os [KO!"&rr8-0I1w ...,

weil die beiden Wörter, welche von 61!'&(UJ.8(lJ)rr8-a& direkt oder in·

direkt abhängig sind, auch sonst öfter zum seIben Stamm gehören .

(vgl. 84,27).
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passt nicht schlecht für die Zeit nach dem Verlust der

Insel Euböa .durch die Vierhundert in diesem Jahre. Man

vergleiohe nur die darauf bezügliohen Worte des Thukydides

8 97 3 '1 ~" \ \.s:, , , '{}'ß ,.
, , p,ahta'Ca u avrov~ xat ut eyyvta'Cov 10 of]v 101, CL ot

noUp,wt toÄp,~aOVJt vevtxfjx6t8~ e'Ü{}v (J(pwv int Tav neteatii

ieijp,ov oV7:a vewv nÄetv und die darauffolgenden Ausfüh­

rungen über die Notwendigkeit, Ionien von der Flotte zu

entblössen und diese zu veranlassen naoh Athen zurüokzu­

kehren, wenn die Lakedämonier ihren Sieg richtig ausgenützt

hätten.

Die Hermes 61 (1926),470 ff. von Preuner veröffentlichten

Ergänznngs- oder Verbesserungsvorsohläge zu der Inschrift

über die Speisungen im Prytaneion (77) scheinen mir, soweit

sie wenigstens die direkten oder indirekten Nachkommen des

Harmodios und Aristogeiton betreffen, auch noch nicht das

Riohtige zu treffen. So halte ich die Zerlegung der bisher

für eine gehaltenen Bestimmung in zwei, so dass an zweiter

Stelle Speisungen für die Exegeten bestimmt seien, nicht für

richtig. Ich glaube zwar, nass meine Ergänzung und Deu­

tung xa'Ca 'Cev /iavu{av he]v ho AnvÄÄov aviÄe unrichtig ist

und dass Preuner die Worte ]'1' ho :AnvÄAov aveÄ[ .... richtig

auf die Auswahl der Exegeten durch Apollo gedeutet hat.

Ich bezweifle aber die Möglichkeit ihrer Bezeichnung duroh

oi Teet;, ov~ llv <> :An6Hwv avÜ?7 statt oi Teet~ ävof]sr; oder

iEfjyYj"Cat, ov; llv 0 :An6ÄÄwv aV8Ä?7; denn mit Bezeichnungen

wie oE nena:Jtoowt für den Rat und zahlreichen anderen der­

artigen könute doch solche Bezeichnung wohl kaum auf eine

Stufe gestellt werden. Ferner bezweifle ich, dass die Exegeten

ständig im Prytaneion gespeist worden sind; denn die Her­

vorhebung oder besondere Betonung einer solcheu Speisung,

wie z. B. die Lampons bei Eupolis, scheint mir gerade zu

beweisen, dass diese eine aussergewöhnliche Ehrung gewesen

ist. Da nun ferner der l1uroh friihere Ergänzungen einge­

setzte Ausdruck l~ Ta J.otnov (Z. 6/7) statt des in Athen im

5. Jahrh. allein übliohen ";0 l.om6v nicht wahrsoheinlioh ist

und es somit nioht sicher ist, ob für die Zukunft auch eine

Bestimmung getroffen werden sollte, hingegen hinter lnm:a

leioht in Gedanken aus dem ersteu Satz 7:~V a(7!fjow elvat

ergänzt werden kann, während die darauf Z. 7 folgende gleiche

Wendung nach der bekannten Ausdrucksweise auf xal el~l]m
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ail1;oiot t~V ob:r;at'll schliessen lässt 1), glaube ich den Sinn des
Ganzen durch folgende Ergänzung ungefähr richtig zu treffeu:
linSt'ca (aluaw hat) 't0tOt Ä(!lt[ooto xa, TOtaL :Aet07:oyeJtovoq,

av 8t eyyvuiw yevot; [.. , . xal 8,'Jat aih:Otat 'tsv ol1:ecn[v
x ]al E[, .. ,Jv naea :A{}evaIOiI xm:a 'La [o]eoo,u[{pa 'tot exoeye­
,{;, (?), lUJ]v lw :Ano"uov avhil[ev] , exoeyo,ue[VOL' xal 1/VV re
laßiv 1:0VW]i; oLr:eotv xal 'LO AOtnov, hOi; av [ae, 8t. xaZ "SV
alreow lvaL] atn:oiaL Xa1:a ravra. Der Zusatz vtW'JI YV110Ül1V ,u1}
ovro'JI hinter oq av fI eyyvra:rw Y67JOVt; wird nicht stimmen,
da. er bei der notorischen Kinderlosigkeit des Harmodios und
Aristogeiton an und für sich nicht erforderlich war und im
anderen Fall auch wohl yorangestanden hätte. Ob sich vor
naea :Aßnva{wv die Ergänzung vnaexetV oWl!et&:1I empfiehlt,
scheint mir fraglich, da hier von ständigen Ehrungen die
Rede ist, während Geschenke vom Rat und Volle wohl meistens
oder immer nur Einzelwohltaten sind. Für die Richtigkeit
des nächsten Satzes kann ich selbst nicht einstehen, wenig­
stens was seine Fassung anbetrifft. Man erwartet zwar vor
dem Relativum und Partizipium eine Form von e~11yr;1:*,

ob aber Ou501'at oder oeoo,u6'J1/l rq) e~r;yr;rfl ,dem E. Weisung
oder Orakel erteilen' oder ,vom E. erteilt' heissen kann,
wage ich nicht zu behaupten. Vielleicht stand ucn:a ra 08­
oo,uba paV1:8v,uara oder loyta mit dem Dativ des Namens
des Exegeten.

Wenn dies im allgemeinen richtig ist, scheint es mir
sehr wahrscheinlich, auch in der folgenden Inschrift (78) in
den Worten lneto~ avetAev iav10v e~1]Y1T'~V da.s Velbum avälw
auf Apollo und das Objekt ter;yr;r~v auf die von ihm zum
Exegeten bestimmte Person zu beziehen. Dass letztere Apollo
selbst gewesen sein soll, ist wenig wahrscheinlich. Es kann
aber eine jetzt nicht mehr festzustellende Person oder der
Antragsteller Philoxenos selbst gewesen sein. Nehmen wir
diesen Fall an, so wäre etwa' folgendermassen zu ergänzen;

1) Dies glll.l1be ich schon deswegen, weH die Ausdrucksweise 'Coi,
•Ä/J!fl'oolov ~al 'ÄetO''Corel'COf/o!> •.• elf/at aiJmiUt ~~" ut~1]uw wenig
wahrscheinlich sein wurde. Hingegen habe ich für die Wiederholung
und Erweiterung des Hauptverbums Bd. 67 (1912) 522 ff. Beispiele
genug beigebracht. Auch der Gebrauch des Wortes av~6s lässt an
und für sich schon nach den heiden Eigennamen auf einen mit Kal
angeschlossenen Satz Ichliessen. Vgl. IG. I' 59.93.110,118. JG. II'l
1. 2. 1) und zahlreiche andere.
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W,Mxoevor; . tOt (flip WtloXabot, en]et<5s lh'eilc" eavrdl'
i!xaeye'l:s[v ho ;An611ov )iDcl'ato]L<;, De61!OV Te Exaei.r" SV Tot
ne[VTa:l'8ot ]v.ar; hor; ndÄlta'l:u nal . . .. Die Fassung, in
der das Reflexivum sich aus der Identität des Antragstellers
und Geehrten erklären würde, erinnert an Stellen wie den
Zusatzantrag des Phantokles (45) Wa,rron).fjr; c'lne' .... (/Jm'ro­
nUu .. neoauyuye'iv T:~V 'EeexDrJtoa nevr:avetav neor; n}v ßovl'J1'
und den Zusatzantrag des Lampon in der bekannten Inschrift
über die eleusinische Aparche Aci,unwv elne IIeei /Je
TaU i!latov -enr;d.:naexfjr; gvyyealJlar; Ad/l:nwV lmoet~6:r:co rfj
ßovlfl enl tijr; e"u:.'lr; nevr:a,·eial; 1). Ob Antrag auf Speisung
im Prytaneion gestellt wird, oder ob von einem Opfermalll die
Rede war, müssen wir dahingestellt sein lassen. Dass für den
Exegeten, zu dessen Ehren doch anscheinend Bestimmungen
getroffen werden, ein Ehrensitz hergerichtet werden soll, lässt
sich leicht begreifen. Man braucht ja nur an die Ehrensitze
der Priester im Dionysostheater CIA. IU 240-298 zu denken.
Wenn Philoxenos wirklich für sich selbst solch einen Antrag
gesteHt hat, liegt es auch nicht sehr fern, ihn mit dem von
den Komikern ebenso wie Lampon reichlich verspotteten
t]JtMEcvor; 'Ellv~tOor; zu identifizieren, wenn auch von seiner
Seherkunst und Orakeldeuterei speziell nichts überliefert ist
(s. die Artikel über heide bei Kirchner in PA. und über
Lampon bei PWK.).

In der Parthenoninschrift 339 lesen wir in zwei Zeilen
untereinander hVnO(l}I[olr;] - [n ]a.rape[j1lov], 347 ,u]taDoIUli'o[v]
- [lw ]noe(yolr;], in der Propyläeninschrift 364 Q 'Xala ],ue[1'{01']

(,ul]aDo,ucl7;[ov] und 363, 45 in sechs Zeilen lwnoe[yol;]
hvn~ey[o'ir;] - uat ltD[ - na.'ralui[vlov] - flwDopa[i'01'J -­

dvev ;;1]'1' [... Legt dies nicht die Annahme nahe, dass 339
hvnolly[olr; n]atape[vtov IlWDo,u6:wv] oder h'lt. n., 347 ll]toDo­
p&:l'o[v hv]no(l[yatr; na.a,uevtov oder Jl. n. h. und 364 A. n. /I.
zu ergänzen und zu verstehen ist und immer die beiden
Zeilen und die sechs Zeilen in der Propyläeninschrift zu
einem Posten zu verbinden sind?

Es ist denkbar, dass 365,21-23, womit 384 offenbar
identisch ist, mit 366 zusammengehört (vgl. Ath. Mitt: 1913,
226), oder dass 366 zu 363,45-51 gehört. In 363 habe

1) Vielleicht ist auch in der vorangehenden Inscbrift Z. 9 der
Name deli Antragstellers .... v (n, f:~, u:). ES flir.ixa!lre.l~ einzusetzen.
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ich das rätselhafte zweimalige ]wada\; Berl. phil. Wochensehr.
1925, 862 von anderen Erwägungen ausgehend uaDBpee]tatBtar;
ergänzt. Diese Ergänzung wird mir jetzt noch wahrschein­
licher; denn es scheint mir nicht mehr zweifelhaft, dass wir
zwei Arten von Löhnen vor uns haben: hier Tagelöhne, dort
Gesamt- oder Monatslöhne. Diese Scheidung ist auch ander­
weitig nachweisbar. In der alten Werkinschrift 838 ist die
wahrscheinlichste Ergänzung II 19 und 45 uaD' spieav pJo]Dot,
uam[pivta /uaD6/la7:]a &n6nax~. In der Erechtheioninschrift
lesen wir 873, 245. als Überschrift 7:eu7:iJot ptafJwpo:m uat
'XaffrJPBe{ata und in den darauffolgenden Zahlungen sieht man
deutlich eine Scheidung zwischen Gesamtzahlungen ua7:ap~vta

(dnOna,;) und nach Tagelohn berechneten Zahlungen, uaDrj­
pse{ata. Auch in der eleusinischen Bauinschrift 336 können
die Zeilen 13-15 ptoDop]a7:a' (p{oDopa) uata,uivt]ov, (ptoDo,ua)
uaD8,ueetV] ov gelautet und letztere den vorangehenden Posten
gemeint haben.

Wenn dies richtig ist, liegt es nahe, das zweimalige
]6o~ ['XaDrjpee]tote{a\; 363 ebenso gedanklich mit dem zweimal
vorangehenden ]'Oev-]S'lI zu verbinden, wie ua'mftrJvÜnv /uaDw­
fta:iwv mit der Umgebung. Diese Posten zu ergänzen ver­
mag ich allerdings nicht, denn AtOOU)poU; IIC'VT:sAi}(}ev, AtD­
a'Yo'Y{a~ IIeV'ieJ"iD]ev scbeinen mir zu viel Raum zu bean­
spruchen. Diese I{olumne war ja nicht 80 breit wie die
nebenstehende (vgl. Berl. philol. Wochensohr. 1918, 836 ff.).
Dagegen scheint mir entsprechend den fast gleichen Posten
in 848, 349 und 350 die nächstliegende Ergänzung des Schluss­
postens 363 und der Parallelen 365 nnd 366 zu ein e m
Posten hvnoe[roi~ ...] hvnoer[oi\; ~al uvuAo]nOW[L!,; Mt MDo!,;
DiOt (llevT:elÜJt) snl .,;<1] uv~J..a 'Xara,ue[vtov] ,uwOopa[rov] avev
7:0V (so. JÜ}wv) [l~ 7:<1 ll]eonvlma [ro\; l~ rep] nolw oder in
etwas leichterer Wortstellung ro, (sc. llDov~) lt; tep] nOAtv
avev r[ov l~ .<1 II]eOnfJAma zu sein. Diese letzte Zeile war
nämlich m.E. ein bestimmender Zusatz zu UOoV\; wie ..oil,
er; tcl evatena in den gleichlautenden Parthenonposten J).

In der Propyläeninschrift waren also anscheinend die
beiden Arten von Löhnen voneinander geschieden und be­
sonders benannt; in der· Parthenoninschrift hingegen aus-

1) Die Woltstellung des Ga.nzen ist zwar etwa.s ungewöhnlich,
scheint mir aber das Mallil des Erlll.ubten nicht zu übersteigen.
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drücklieh nur die Gesamtlöhne, sowohl an den oben ange­
führten Stellen als auch in den m. E. einander ähnlichen
Resten 344: und 346. Diese sind nämlich eine durch die
andere zu einem Satz ungefähr so zu ergänzen: ßt]oß'olta1'[op
.... -roP UtOVDP 'fDlt; ß'veoltaut'V ('.it;) ..... r]olt; xov).{,'otc;
ual htee[at; olx[(1(; uJal7:o [.... 8Jn]ouevEt; ual 710 [••••]
TO hvnd nOA6t [xa'!:a]ßep{ov tol' 7wnOeYOL, oder mit etwas
Abweichung voneinander, besonders am Schluss.

Für die Ausdrucksweise 'f(jjv ",o,/wv 1'OLI; DV(lwpaot ver­
weise ich auf audere Stellen in den Werkinschriften, z. B.
P 371 ftolvßdoc; 7:p avDsfUp "al 'fOlt; oeaft0lt; 't"(jjv ').{{)w'/ 7:oiJ
ßa(}eov; ehd. Evla ual avDeauet; np fWAVßOtp; eleusinische
Bauinschrift 112 1672 not~aavn ß'Vea, .. , u6lAa ..•
Tal' ß'Veatt;, ~Ao, ß'Veau;; ... , oraß'piL 'l:i~L'; ß'veatr; enl
..ac; teea, olutat; (ll 10. 12. 14. 19 usw.) u. a. Die oluta
leed. ist vielleicht identisch mit der öfter in der Propyläen­
inschrift genannten, oder in dem alten Beschluss Athen. 6,27
in dem Satz elc; 7:1}P s'lttouem}v .. , -rfjt; obdat; 7:ij.; [sea, c'Jwovat
..& aeyvewv onooov av ol rwv leewv $'lttouevaarai ßtoDwowow.
Wie in diesem Satz wird auch in der Inschrift der Genitiv
von entouevijr; abhängen. Dass die vnoveyol Monatslohn, nicht
Tagelohn erhielten, wird durch die Ereohtheioninschrift nicht
widerlegt; denn dass sie 374, 54ff. jeder 1 Drachme erhalten,
liegt an der Art der Arbeit, und statt der Ergänzung 141
hvnoeyoi~uaß" h"ltBeav heeyaColll3vOU; ist auch a'Poeaow u. h. h.
oder eine Handwerksbezeichnung möglich oder wahrschein­
licher.

Bei den Arbeiten an den Giebelfignren (348 ff.) werden
anscheinend auch die Gesamtlöhne nicht besonders bezeichnet,
abgesehen davon, dass es nicht wahrscheinlich oder sicher
ob alle diese Arbeiten im Gesamtlohn bezahlt wurden; denn
die 349 und 350 eingeschobenen Ergänzungen 'Xarafte'/lto'/l sind
nicht sicher, weil an letzterer Stelle freier Raum zu vermnten
ist. Da nun von einer Bezeichnnng der Tagelöhne in den
Parthenoninschriften nirgends eine Spur vorhanden ist, sieht
es aus, als ob in den älteren Jahrgängen Tage- und Gesamt­
löhne zwar voneinander getrennt, erstere aber nicht besonders
bezeichnet waren 1), und in den jüngeren Jahrgängen beide

1) Vgl. Rh. MUll. 65 (1910), 13 fUr ähnliche Fälle.
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Löhne durch das einfache p.ta1}(j,)Wi:r:wv bezeichnet und nicht
voneinander getrennt waren, ähnlich wie in der alten Inschrift
338 und an der oben angefiihrten Erechtheionstelle Tage- und
Gesamtlöhne in der Überschrift zwar geschieden, aber in der
genaueren Ausführung nicht voneinander getrennt waren.

Dies habe ich zu den hier ausgewählten Inschriften zu
bemerken. Ich halte selbst nicht alles für sicher und zweifle
nicht, dass es anderen gelingen wird, bessere Vorschläge zu
machen oder von mir nicht angetastete Lücken mit Wahr­
scheinlichkeit auszufüllen und dem Verständnis näher zu
bringen. Bemerkungen, die ich noch zu anderen Inschriften
hier und da zu machen habe, habe ich zum Teil bereits
veröffentlicht.

Allach bei München. Wilhe]m Bannier.




